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Bonn, 17.04.2013 
Seitenanzahl: 2 

Betreff:   Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung 
   hier: einheitliche Erfassung der Nutzungsarten in den Ländern 

Bezug:   Beschlüsse 58/9 und 60/3 des AdV-Arbeitskreises Liegenschaftskataster (AK LK) 
 

 

Sehr geehrter Herr Püß, 

 

die amtliche Statistik erhebt Daten zur Bodennutzung gemäß Agrarstatistikgesetz auf Basis der An-

gaben der Liegenschaftskataster der Länder. In enger Abstimmung mit der AdV sind wir in der zu-

ständigen Referentenbesprechung um die Gewährleistung einer bundesweiten Vergleichbarkeit der 

Daten bemüht. Die Verwendung der Daten für den Indikator „Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsflä-

che“ der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie unterstreicht die politische Bedeutung dieser Bemü-

hungen.  

 

Die vorgenannten Beschlüsse 58/9 und 60/3 des AK LK zielen bereits in die angestrebte Richtung. 

Sie beschäftigen sich mit den Themen Erfassungsuntergrenzen und flurstücks- versus objektbezoge-

ne Erfassung der Nutzungsarten. Die nicht einstimmig gefassten Beschlüsse – so verwenden Sach-

sen und Sachsen-Anhalt abweichende Erfassungsuntergrenzen – relativieren allerdings wieder die 

Bemühungen um eine größere Datenhomogenität.  
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Aufgrund von Umfragen innerhalb des AK LK zeigt sich zudem, dass die genannten Beschlüsse, 

selbst in den Ländern, die ihnen zugestimmt haben, unterschiedlich interpretiert und umgesetzt 

werden. Von großer Bedeutung ist beispielsweise, ob die definierten Erfassungsuntergrenzen flur-

stücks- oder objektbezogen (unabhängig von der Flurstücksgeometrie) angewandt werden. Dies be-

stimmt entscheidend das Erhebungsergebnis und hat damit einen signifikanten Einfluss auf die Ver-

gleichbarkeit der Daten. Eine einheitliche Vorgehensweise wäre auch hier notwendig.  

 

Die vorhandenen Defizite im bundeseinheitlichen Nachweis der Bodennutzung sind inzwischen ver-

mehrt auch der Kritik von dritter Seite ausgesetzt, so auf dem 4. Dresdner Flächennutzungssymposi-

um im Juni 2012.  

 

Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie in Ihrer Funktion als AdV-Vorsitzender Ihren Einfluss im Hin-

blick auf eine länderübergreifende Vereinheitlichung der Regeln zur Erfassung der Bodennutzung 

geltend machen könnten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Dr. Ruth Brand 

 


